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Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kungen bestehen aus zwei sehr unter-
schiedlichen Elementen:
• einem rechtlichen Erlass, zum Beispiel in

Form eines Reglements, Beschlusses
oder amtlichen Textes;

• einer geometrischen Festlegung, in
Form von Punkten, Linien oder räumlich
definierten Perimetern.

Üblicherweise werden diese beiden Ele-
mente in unterschiedlicher und vonei-
nander unabhängiger Art und Weise ver-
waltet. Letztlich bildet jedoch gerade die
Einheit dieser beiden Teile die Grundlage
des öffentlich-rechtlichen Entscheids, auf
dem die Beschränkung beruht. Sollten
Fragen betreffend die Übereinstimmung
der beiden Elemente oder Unstimmigkei-
ten bei der Interpretation des Plans oder
des Rechtstextes auftreten, so sind diese
von den Entscheidungsträgern oder den
amtlichen Fachstellen zu beantworten. 
Heutzutage ist es möglich, in geografi-
schen Informationssystemen (GIS) die
Text- und Rauminformationen gleichzei-
tig zu verwalten. So wie sich eine gegebe -
ne Fläche mit Textattributen verknüpfen
lässt, lässt sich ein Gesetzesartikel mit ei-
ner grafischen Darstellung verbinden. Die
«Verschmelzung» dieser beiden Elemen-
te ist ein entscheidender Schritt für die
gleichzeitige Verwaltung der grafischen
und textlichen Beschreibungen der ÖREB. 
Da diese Informationssysteme zudem
über das Internet abrufbar sind, kann das

Ziel, den Zugang zu den Informationen zu
erleichtern, erreicht werden.

Die Textinformationen

Die Integration der Textinformationen in
ein solches geografisches Informations-
system stellt, abgesehen vom Transfer
«Papierträger auf digitalen Träger» kein
besonderes Problem dar. Die übertragene
Information wird nicht verändert, d.h. ein
Text hat, in analoger oder digitaler Form,
exakt dieselbe Bedeutung und lässt keine
unterschiedlichen Interpretationen zu. Ein
Text besteht einzig aus den im Alphabet
definierten Buchstaben und einigen ty-
pografischen Zeichen. Diese sind linear,
d.h. von links nach rechts lesbar. Zusätz-
liche Attribute wie Schriftart oder -typ
(Arial oder fett, kursiv etc.) erleichtern
zwar das Lesen, ändern jedoch nichts am
Sinn des Textes. 

Die grafischen
Informationen
Die Überführung der grafischen Informa-
tionen aus der analogen in die digitale
Form ist deutlich komplizierter. Grafiken
sind viel komplexer als Texte. Die Farbe
der Striche und Flächen, die Strichbreite,
der Massstab und viele andere Elemente
führen beim Betrachten resp. Lesen eines
Plans unmittelbar zu unterschiedlichen In-
terpretationen. Bei der Übernahme einer
Grafik auf einen digitalen Träger läuft man
Gefahr, die ursprüngliche Semiologie2 zu
beeinträchtigen, ganz abgesehen von ei-

nem möglichen Verzug und von Beschä-
digungen, denen der analoge Träger un-
terliegt. Das Ergebnis ist unterschiedlich,
ob der Transfer in einem vektoriellen Sys-
tem oder einfach durch Scannen erfolgt.
Die Organisation, die die Verantwortung
für diese grafischen Daten hat, muss also
sehr darauf achten, dass das digitalisier-
te Produkt mit der analogen Grundlage
übereinstimmt. Falls dabei Anpassungen
oder Interpretationen notwendig sind,
muss sie vorgängig beurteilen, ob diese
Änderungen in ihrer Zuständigkeit liegen,
oder ob diese zum Beispiel Gegenstand
einer erneuten öffentlichen Auflage sein
müssen. 
Fachpersonen, die mit dieser Numerisie-
rung betraut werden, müssen nicht nur
über eine sehr hohe technische Kompe-
tenz verfügen, sondern auch nach sehr
strikten ethischen Grundsätzen arbeiten,
um die ursprüngliche Absicht des Ent-
scheidungsträgers nicht zu verfälschen. In
diesem Fall ist es illusorisch, eine hoch ent-
wickelte Automatisierung der Prozesse
anzustreben. Von den Spezialistinnen und
Spezialisten wird auch erwartet, dass sie
dem Entscheidungsträger geeignete Mit-
tel in die Hand geben, um diese Über-
führung unter Aufrechterhaltung der ur-
sprünglichen Semiologie machen zu kön-
nen. Wir denken hier insbesondere an die
Möglichkeit, im digitalen Modell z.B. Ab-
weichungen bezüglich der analogen
Strichstärke festzulegen oder auch eine
automatische Editieroperation auf eine
Bezugslinie (Snapping) vorzusehen.
Im Schlussbericht der Arbeitsgruppe SIDIS
haben wir der grafischen Semiologie und
insbesondere der «Umwandlung vom Pa-
pierdokument zum digitalen Dokument»
ein ganzes Kapitel gewidmet. Wir möch-
ten hier die Abläufe zur «Integration der
Raumwirkungen der ÖREB innerhalb ei-
nes digitalen Katasters» in Erinnerung ru-
fen (Abb. 1).
Die in einem ÖREB-Kataster veröffent-
lichten grafischen Informationen werden
nur dann zuverlässig sein, wenn die ge-
lieferten Pläne in vollem Umfang mit dem
Willen des Entscheidungsträgers überein-
stimmen, das heisst, wenn die gesamte
ursprüngliche Semiologie gewissenhaft
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Der ÖREB-Kataster
Eine optimale Nutzung der GIS-
Technologie, aber auch eine neue Kultur
im Umgang mit Beschränkungen
raumbezogener Rechte
Das primäre Ziel des ÖREB-Katasters ist es, vollständige und zuverlässige amtliche In-
formationen zu bestimmten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB)
für alle Bürgerinnen und Bürger einfach zugänglich zu machen. Der Bundesrat legt
im so genannten Geobasisdatenkatalog1 abschliessend fest, welche ÖREB in den Ka-
taster aufgenommen werden. 
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befolgt oder in vollkommenem Einver-
nehmen mit dem Entscheidungsträger in-
terpretiert wurde. 

Der amtliche Charakter des
Katasters
Was den amtlichen Charakter betrifft, so
wird dieser erst dann erreicht, wenn der
Entscheidungsträger formell anerkannt
hat, dass die in den ÖREB-Kataster auf-
genommenen (grafischen und textlichen)

Informationen in vollem Umfang seinem
Willen entsprechen. 

Eine neue Kultur im
Umgang mit den ÖREB
Das Veröffentlichen (Bekanntmachen) der
Informationen zu den ÖREB beschränkt
sich nicht nur auf die technische Frage des
Übergangs vom analogen zum digitalen
Medium. Mittelfristig geht es auch da-
rum, die neuen technologischen Res-
sourcen so zu nutzen, dass die Ziele der

Entscheidungsträger bestmöglichst er-
reicht und die Bürgerinnen und Bürger
klar informiert werden. 
Geografische Informationssysteme erlau-
ben verschiedene Datenebenen zu über-
lagern. Damit lässt sich feststellen, wel-
cher Teil eines Gebietes von zwei ver-
schiedenen Beschränkungen betroffen
ist. Eine zusätzliche Überlagerung mit
dem Parzellenplan ermöglicht zudem, ein
Verzeichnis der ganz oder teilweise be-
troffenen Liegenschaften zu erstellen. So
ist es beispielsweise möglich, eine Liste
der von einer Güterzusammenlegung be-
troffenen Grundstücke automatisch zu
erstellen, um die diesbezügliche Anmer-
kungen im Grundbuch einzutragen. Es
genügt, den Schnitt zwischen dem Peri-
meter der Güterzusammenlegung und
der Ebene der Liegenschaften der amtli-
chen Vermessung vorzunehmen, um au-
tomatisch die Liste der betroffenen Par-
zellen und anschliessend die Liste der be-
troffenen Eigentümer zu erhalten. 
Folglich kann die Definition eines ÖREB-
Perimeters unabhängig, nach spezifi-
schen Kriterien wie etwa Bodenbede-
ckung, Topografie, Geologie, Naturphä-
nomene, usw. erfolgen. Sie wird also nicht
mehr vom verwendeten Referenzplan (to-
pografische Karte, Übersichtsplan, Par-
zellenplan usw.) abhängen. So ist es zum
Beispiel nicht mehr erforderlich, die Gren-
zen der Gewässerschutzzonen auf die Ei-
gentumsgrenzen abzustimmen, wie dies
heute aus Gründen der Rechtssicherheit
in manchen Kantonen geschieht. Erst im
Zeitpunkt der Zusammenlegung der Par-
zellenebene mit der Ebene einer be-
stimmten ÖREB weiss man, ob diese oder
jene Parzelle vollständig oder teilweise be-
troffen ist. 
Es ist aber ebenso möglich, dass der Ge-
setzgeber von Anfang an festlegt, dass ei-
ne ÖREB-Grenze auf eine bestimmte Be-
zugsebene abgestimmt werden muss.
Dies gilt typischerweise für den Nut-
zungsplan, wo man erwarten kann, dass
die Zonengrenzen mit einer benachbar-
ten Liegenschaftsgrenze zusammenfal-
len. Dies ist zwar durchaus möglich, je-
doch fällt diese Wahl in die Zuständigkeit
des Entscheidungsträgers und nicht des
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Abb. 1: Umwandlung vom Papierdokument zum digitalen Dokument.
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Spezialisten, der die Numerisierung des
Plans vornimmt. Die Frage, «Was ge-
schieht, wenn eine der beiden aufeinan-
der bezogenen Informationsebenen sich
ändert?» muss der Entscheidungsträger
beantworten. Die Frage ist umso heikler,
als der Parzellenplan privatrechtlichen Kri-
terien und der Nutzungsplan öffentlich-
rechtlichen Kriterien unterliegt. 
Die neue Kultur im Umgang mit öffent-
lich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen, die durch die geografische Informa-
tionssysteme erst möglich wird, zeigt sich
darin, dass man die ÖREB-Perimeter als
unabhängige Ebenen konzipieren muss,
die nach eigenen Kriterien definiert wer-
den. Die Verknüpfung mit Georeferenz-
daten ist nicht mehr zwingend notwen-
dig; es ist eine Option und hängt vom an-
gestrebten Ziel und den gesetzlichen
Vorgaben ab. Somit wird es möglich, et-
wa eine Entscheidung über Lärmemp-
findlichkeitsstufen zu treffen, ohne sie
zwangsläufig mit dem Zonenplan zu ver-
knüpfen, oder auch gegenüber Dritten
wirksame Schutzzonen gegen Naturge-
fahren zu bestimmen, ohne die Revision
der Nutzungspläne abwarten zu müssen. 
Für alle ÖREB-Datensätze werden eigene
unabhängige Ebenen gebildet, die über-
einander gelegt werden können. Dies bie-
tet zwei Vorteile, die auf den ersten Blick
widersprüchlich erscheinen mögen: 

• Bei der geometrischen Abgrenzung ei-
ner ÖREB (zum Beispiel des Katasters
der belasteten Standorte oder der
Grundwasserschutzzonen) kann man
seine gesamte Aufmerksamkeit aus-
schliesslich auf dieses Objekt selbst rich-
ten und dabei nach seinen eigenen
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technischen, physischen oder rechtli-
chen Kriterien vorgehen. Zudem ist es
möglich, Vernehmlassungs-, Auflage-
und autonome Entscheidungsverfahren
durchzuführen, ohne dabei – wie dies
gegenwärtig der Fall ist – die Naturge-
fahrenzonen und die Nutzungszonen
zusammenlegen zu müssen. 

• Andererseits lassen sich mit diesem Ver-
fahren die in Bearbeitung befindlichen
Ebenen jederzeit mit anderen im Katas-
ter verfügbaren ÖREB-Ebenen zur De-
ckung bringen, wodurch eine optimale
vertikale Zuordnung zwischen sämtli-
chen ÖREB gewährleistet bleibt. 

Die Verknüpfung zwischen
Plan und Text
Die Möglichkeit, einen auf einem Plan an-
gegebenen Ort und eine Rechtsvorschrift
in Textform zu verknüpfen, stellt ein sehr
leistungsfähiges Werkzeug dar, dank wel-
chem nicht nur die Frage «Wo?», sondern
gleichzeitig auch die Frage «Was?» be-
antwortet werden kann. Die Frage je-
doch, ob der Perimeter der ÖREB mit der

Abb. 2: Die ÖREB können vom Referenzplan unabhängig sein.

Abb. 3: Verweis auf das Baureglement oder nur auf einen einzelnen Artikel?
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2 Semiologie: Wissenschaft, die Systeme von
Zeichen untersucht

3 Schlussbericht: Die Informationssysteme
über raumwirksame Rechte und insbeson-
dere der Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Katas ter)
siehe www.cadastre.ch � Dokumentation
� Publikation � Suchfilter � Thema
«ÖREB-Kataster»

www.swisstopo.ch
www.cadastre.ch 
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gesamten anzuwendenden Rechtsvor-
schrift (z.B. Verordnung, Reglement) ver-
knüpft oder auf einen spezifischen Arti-
kel verwiesen werden soll, bleibt offen.
Soll im Fall einer bestimmten Bauzone auf
das Baureglement der Gemeinde oder le-
diglich auf den Artikel des Reglements,
der diese Zone betrifft, verwiesen wer-
den? In letzterem Fall besteht einerseits
das Risiko, dass im Reglement weitere Be-
stimmungen aufgeführt sind, die auf das
betreffende Objekt Auswirkungen haben
(z.B. betreffend Kinderspielplatz oder
Parkplätzen). Andererseits müssen nicht
Dutzende Seiten des Reglements durch-
forstet werden. Es ist zu hoffen, dass sich
– wie im Internet üblich – die Nutzung
von Hyperlinks allgemein durchsetzt, so-
dass das Einsehen der Texte erleichtert
wird. 
Abschliessend ist festzuhalten, dass sich
die Technologie der geografischen Infor-
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mationssysteme bestens für die Verwal-
tung der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen eignet. Es gilt je-
doch, die Entscheidungsträger und die
Spezialisten in den jeweiligen Fachberei-
chen (Textredaktion bzw. grafische Dar-
stellung) über die Möglichkeiten dieser
neuen Werkzeuge zu informieren und sie
entsprechend zu schulen. Dann wird es
möglich sein, die Untersuchungs-, Dar-
stellungs-, Abfrage- und Entscheidungs-
prozesse in jedem der betroffenen Berei-
che so zu gestalten, dass alle betroffenen
Partnerinnen und Partner von einer zu-
verlässigen, amtlichen und leicht zu-
gänglichen Informationsquelle zu den öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-
kungen profitieren können. 

Anmerkungen:
1 Anhang zur Verordnung über Geoinforma-

tion (GeoIV), SR 510.620




